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25. Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan im Bereich 

„Freiflächen-Photovoltaikanlage Meckenhausen“ 

 

Zusammenfassende Erklärung gem. § 6a Abs. 1 BauGB 

 

1. Berücksichtigung der Umweltbelange 

 

Zur Berücksichtigung der Umweltbelange wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umwelteinwirkungen ermittelt wurden. Die Ergebnisse 

wurden in einem Umweltbericht (Teil B der Begründung) beschrieben und bewertet. Die Berück-

sichtigung auf Ebene des Flächennutzungsplanes ist im Wesentlichen durch die Darstellung der 

randlichen Ausgleichsflächen erfolgt, die hinsichtlich ihrer Lage und Abgrenzung bereits die Er-

fordernisse der landschaftlichen Einbindung und des Artenschutzes berücksichtigen. 

Im Umweltbericht sind weitere Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 

empfohlen, die im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan 

im Detail und verbindlich geregelt sind. Bei Beachtung dieser Empfehlungen gehen mit der Dar-

stellung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ und randlichen „Flä-

chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft“ Wir-

kungen überwiegend geringer Erheblichkeit auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes, die Land-

schaft sowie die weiteren Belange des Umweltschutzes einher.  

Durch die Förderung erneuerbarer Energien kann ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und 

zur Klimaanpassung geleistet werden. 

Die Details sind den Planunterlagen (einschließlich Begründung und Umweltbericht) zu entneh-

men. 

 

2. Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der Beteiligungen Stellungnahmen abgegeben 

mit den Themen: Beeinträchtigung des Jagdrevieres, Schäden an Zufahrten für die umliegen-

den landwirtschaftlichen Flurstücke, Pflege der geplanten randlichen Eingrünung und Dräna-

gen. Die Planung wurde angepasst durch weitere Abstände der Pflanzung zu den Flurstücken 

und durch Regelungen im Durchführungsvertrag zur Wiederherstellung von Dränagen und Be-

seitigung von Schäden im Rahmen des Baus der Freiflächenphotovoltaikanlage. 

 

Im Rahmen der Beteiligungen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 

Abs. 1 und 2 BauGB wurden Stellungnahmen insbesondere zu folgenden Belangen abgege-

ben: 

 

- Schutzgut Mensch:  
Keine Blendwirkung  

- Schutzgut Boden: 
Erhaltung der Bodenfunktionen 

- Schutzgut Wasser: 
Umgang mit Niederschlagswasser 

- Schutzgut Pflanzen, Tiere: 
Besonderes Artenschutzrecht, Feldlerche 

- Schutzgut Landschaft: 
Eingrünung der Anlagenflächen,  

- Schutzgut Fläche: 
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Flächenverbrauch 

- Sonstige bzw. allgemeine umweltbezogenen Belange: 
Standorteignung- keine vorbelastetet Standort, Alternativenprüfung; Nutzung und Förde-
rung erneuerbarer Energien, Flächenverbrauch/Verlust von landwirtschaftlicher Fläche für 
landwirtschaftliche Betriebe und als Produktionsfläche, Duldung landwirtschaftlicher Emissi-
onen, Zustand Zufahrt, Dränagen, jagdliche Nutzung, Pflege Windschutzstreifen 

 
Die Belange wurden vom Gremium behandelt und sachgerecht abgewogen. Eine wesentliche 

Planänderung aufgrund von Stellungnahmen ergab sich aufgrund von Stellungnahmen der zu-

ständigen Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange nicht. 

 

Die Details sind den Verfahrensunterlagen zu entnehmen. 

 

3. Gründe für die Wahl des Plans nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 

anderweitigen Planungsmöglichkeiten: 

 

Die Planung erfolgt auf Antrag eines Vorhabensträgers, der im Besitz der Flurstücke für die be-

absichtigte Betriebsdauer des Solarparks ist. Das Plangebiet liegt nicht innerhalb der Flächen-

kulisse der im Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) verankerten „landwirtschaftlich benachteilig-

ten Gebiete“. 

 

Die Standorte liegen östlich der BAB A9 und südlich des Main-Donau-Kanals. Im Süd-westen 

liegen, deutlich sichtbar, zwei Windkraftanlagen. Für den gewählten Standort kann ein räumli-

cher Zusammenhang zu Vorbelastungen und Infrastruktureinrichtungen nach dem LEP (6.2.3) 

begründet werden. In Verbindung mit den getroffenen Gestaltungs- und internen Ausgleichs-

maßnahmen sowie der geringen Fernwirkung der geplanten Freiflächen- Photovoltaikanlage 

kann diese als vereinbar mit den für diesen Bereich relevanten Zielen und Grundsätzen des 

Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalplanes gesehen werden bzw. kann diese 

wirksam unterstützen. 

 

Der Standort des Plangebiets erfüllt darüber hinaus die allgemeinen Richtlinien für die Errich-

tung von Freiflächenphotovoltaikanlagen im Stadtgebiet Hilpoltstein (Stand 30.04.2021). Dieser 

liegt außerhalb von Ausschlussgebieten (Biotope, Schutzgebiete des Naturschutz- und Wasser-

rechts, Gewässerrandstreifen, Waldflächen). Natur- und artenschutzrechtliche Belange können 

in der Bauleitplanung berücksichtigt werden.  

 

Die Planung entspricht hinsichtlich der Erneuerbaren Energien den Zielen des LEP und des Re-

gionalplanes. 

 

Da die Ziele des Klimaschutzes aufgrund des spürbaren Klimawandels immer mehr an Bedeu-

tung gewinnen, möchte die Stadt hierzu, auch in Verantwortung gegenüber heutigen und zu-

künftigen Generationen, ihren Beitrag leisten. Die vorliegenden Flächen stehen für die Planung 

einer PV-Anlage unmittelbar zur Verfügung. Sie sind aufgrund der Lage neben Infrastrukturein-

richtungen geeignet, weswegen die Planung am vorliegenden Standort aufgrund dessen Eig-

nung weiterverfolgt werden soll. 

  

 

Nürnberg, den 02.11.2023  

 

 

Max Wehner,  Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 

 


